
Die im Zeichen der atomaren Aufrüstung West
deutschlands betriebene Gesinnungsverfolgung richtet 
sich gegen alle Menschen, die aus ihrer Klassenlage 
oder ihrer Stellung zum Militarismus und Imperialis
mus eine Gefahr für die Kriegsvorbereitungen dar
stellen. Deshalb dürfen sich die friedliebenden Kräfte 
nicht mit der vom Bundestag verabschiedeten Fassung 
der politischen Klausel in der Rechtanwaltsordnung

abfinden, sondern müssen auf die Gefahren hinweisen, 
die sich aus der willkürlichen Anwendung der politi
schen Klausel ergeben. Zu der Demokratisierung des 
westdeutschen Rechtswesens, wie sie durch Art. 14 
Abs. 1 und 2 des sowjetischen Entwurfs eines Friedens
vertrages mit Deutschland angestrebt wird, gehört des
halb auch die Beseitigung der politischen Klausel in 
der Bundesrechtsanwaltsordnung.

A u s  d e r  P r a x i s  —  f ü r  d i e  P r a x i s

Der Zeitpunkt der Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen 
im beschleunigten Verfahren

Die Handhabung des zivilrechtlichen Anschlußver
fahrens dürfte nach Erlaß der Richtlinie des Obersten 
Gerichts Nr. 11 vom 28. April 1958 (GBl. II S. 93) für 
unsere Gerichte keine Schwierigkeiten mehr bereiten. 
Abschn. Ill Ziff. 1 der Richtlinie erklärt unmißver
ständlich, daß der durch eine Straftat Verletzte seine 
Ansprüche auch im beschleunigten Verfahren (§§ 231 
bis 235 StPO) geltend machen kann. Lediglich der 
Zeitpunkt der Antragstellung ist noch zweifelhaft. Nach 
§ 268 StPO muß der Antrag auf Schadensersatz bis zur 
Eröffnung des Hauptverfahrens gestellt sein. Gern. § 233 
Abs. 1 StPO wird im beschleunigten Verfahren aber 
ohne besondere Entscheidung über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens verhandelt.

Die Strafkammer hat vor Anberaumung des Termins 
zur Hauptverhandlung die Voraussetzungen des § 231 
StPO zu prüfen. Insoweit besteht (zur Frage der Vor
aussetzung zur Durchführung einer Hauptverhandlung) 
eine Parallele zum Eröffnungsbeschluß, und man 
könnte schlußfolgern, daß der Antrag des Verletzten 
nur noch bis zum Zeitpunkt der die Durchführung des 
Verfahrens bestimmenden Verfügung zu berücksich
tigen sei.

Zu überlegen ist, ob diese Schlußfolgerung auch den 
Erfordernissen der Praxis gerecht wird oder lediglich 
formalen Charakter trägt. Der Gedanke, daß die An
tragstellung des Verletzten auch noch bei Beginn der 
Hauptverhandlung vor der mündlichen Anklage
erhebung möglich und angebracht wäre, ist dabei be
achtenswert. Die Grundsätze, die eine Antragstellung 
im normalen Verfahren vor Eröffnung der Hauptver
handlung verlangen, gehen dahin, dem Gericht eine 
klare Abgrenzung über den Umfang des Strafverfah
rens zu geben und im Interesse der Konzentration nach 
Einleitung des Hauptverfahrens keine dem Wesen des 
Strafprozesses entgegenstehende Prozeßhandlung vor
zunehmen. So ist auch die Gewähr dafür gegeben, den 
Antragsteller zur Beibringung der durch das Gericht 
für noch erforderlich erachteten Beweismittel anzu
halten. Wenn auch im beschleunigten Verfahren die 
Möglichkeit zur Einwirkung auf den Antragsteller hin
sichtlich der Vervollständigung seiner Anspruchsgrund
lagen nicht groß ist, wird dennoch in den Fällen der 
kurzfristigen Terminsanberaumung die Möglichkeit 
einer Auflage mittels Prozeßverfügung, z. B. zur Sub- 
stantüerung seines Anspruchs, mit der Ladung zum 
Termin gegeben sein.

In der Regel sind auch die im beschleunigten Ver
fahren geltend zu machenden zivilrechtlichen An
sprüche einfach gelagert, so daß wegen der etwa er
forderlich werdenden Angaben zum Schadensersatz- 
anspruch keine Bedenken bei kurzfristiger Ladung auf- 
kommen könnten.

Die Antragstellung während der Hauptverhandlung 
ist dagegen mit dem Charakter des Strafprozesses un
vereinbar.

In den Fällen der sofort durchzuführenden Haupt- 
verhandlung, also bei gleichzeitiger Vorführung des 
Beschuldigten, kann das Anschlußverfahren nur dann 
möglich sein, wenn der Antrag in formgerechter Weise 
bereits vor dem Ermittlungsorgan oder noch rechtzeitig 
beim Staatsanwalt oder bei der Antragstelle des Ge
richts gestellt wurde.

Hat der Verletzte seinen Antrag verspätet einge
bracht, so wird er dann beachtlich, wenn das Gericht 
die Durchführung der Hauptverhandlung abgelehnt 
bzw. während der Hauptverhandlung einen dahin
gehenden Beschluß (§ 234 StPO) gefaßt hat. Insoweit 
kann auf die Ausführungen zum Einspruchsverfahren 
beim Strafbefehl (Richtlinie Nr. 11, Abschn. Ill, Ziff. 3) 
Bezug genommen werden.
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Kriterien der Abgrenzung des unbefugten 
Gebrauchs vom Diebstahl

Das Kreisgericht Wismar-Land verhandelte über die 
Verfehlungen eines 14jährigen Jugendlichen, der in 
zehn Fällen unbefugt Fahrräder weggenommen hatte, 
um damit zu seinen Eltern nach Berlin zu fahren. Der 
Staatsanwalt bezeichnete in der Anklage diese Straf
taten als fortgesetzten Diebstahl. Der Jugendliche hatte 
bei seinen Vernehmungen jedoch stets ausgesagt, daß er 
sich die Räder nicht habe aneignen wollen. Er habe sie nur 
genommen, um damit zu seinen Eltern zu fahren.

Es war also zu prüfen, ob § 1 Abs. 1 der VO gegen 
unbefugten Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Fahr
rädern vom 20. Oktober 1932 (RGBl. I S. 496) verletzt 
war. Nach dieser Bestimmung war eine Strafverfolgung 
schon deshalb nicht möglich, weil keine der verletzten 
Personen Strafantrag gestellt hatte.

Bei der Beratung über die Eröffnung des Verfahrens 
kamen die Richter zu der Überzeugung, daß nicht Ver
fehlungen nach der VO vom 20. Oktober 1932, sondern 
fortgesetzte Diebstahlshandlungen vorliegen.

H ü b n e r  schildert in den Materialien zum Straf
recht (Besonderer Teil, Heft 3, S. 27) einen Fall, in dem 
der Täter ein Motorrad nur für eine bestimmte Fahrt 
benutzt und es dann an die alte Stelle wieder zurück
bringt. Hier liegt zweifellos ein Fall des unbefugten 
Gebrauchs — kein Diebstahl — vor. In den meisten 
praktischen Fällen bringt der Täter das Fahrzeug aber 
an den alten Ort nicht zurück, sondern stellt es nach 
seinem Belieben ab, ohne den Eigentümer zu verstän
digen. Wir kommen zu falschen Ergebnissen, wenn wir 
die Tatbestandsprüfung davon abhängig machen, ob 
der Täter die Absicht hatte, sich das Fahrzeug zuzu
eignen, und wenn wir wie Hübner (S. 26) „unter Zu
eignung die Einverleibung der Sache selbst oder des 
in ihr verkörperten Wertes in das Vermögen des Täters“ 
verstehen. Mit seinem Beispiel und seiner Definition 
erschöpft Hübner den Komplex der Abgrenzung Dieb
stahl vom unbefugten Gebrauch nicht. In Hübners 
Beispiel wollte sich der Täter das Rad nicht zueignen, 
es nicht seinem Vermögen einverleiben. Er wollte, daß 
es der Eigentümer zurückerhielt, aber er hat es vor
übergehend der Verfügungsgewalt des Eigentümers 
entzogen.

Es gibt viele solcher Fälle, in denen der Täter das 
Fahrzeug nicht seinem Vermögen einverleiben will. Er 
will es nur für eine bestimmte Fahrt benutzen. Bei 
einem Motor- oder Reifenschaden oder auch bei 
Brennstoffmangel wird es für ihn wertlos. Er stellt es 
gleichgültig und achtlos irgendwo ab und sucht eine 
andere Gelegenheit, um auf gleiche Weise seine Fahrt 
fortsetzen zu können. Obwohl der Täter das Fahrzeug 
nicht seinem Vermögen einverleibt hat, hat er es sich 
doch für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte 
Zeit rechtswidrig zugeeignet. Man kommt nur dann
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